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D E R    L A N D R A T  
Geschäftsbereich: 

50 
DRUCKSACHE 

Az.: 

50 - 08 - 10 
lfd. Nr. Jahr 

Datum: 

09.10.2020 
122 2020 

 

Vorlage 
 

  Zutreffendes ankreuzen  

    Beschlussvorschlag 

an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen) Sitzungstag öffent-
lich 

nicht- 
öffentlich 

ange- 
nommen 

abgelehnt geändert 

 Ausschuss für Soziales, Gesundheit, 
Gleichstellung und Integration 

09.11.2020      

                  

 Kreisausschuss 27.11.2020      

 Kreistag            

 Die Ziele der UN-Behindertenrechtskon-
vention wurden berücksichtigt: 

 ja  nein  entfällt 

       

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Org.-einheit/Sichtvermerk): Geschäftsbereich 50 

Gefertigt: Beteiligt: Landrat zur Beschlussausführung. 

502 gez. 50 II                         gez.     
      Matthias                                     Radeck (Handzeichen) 

 
Betreff: 

Beirat für Menschen mit Behinderungen im Landkreis Helmstedt; 
hier: Genehmigung der Jahresplanung 2021 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Die beigefügte Jahresplanung für 2021 des Beirates für Menschen mit Behinderungen im 
Landkreis Helmstedt wird genehmigt. 
 



 
 DRUCKSACHE 
Vorlage lfd. Nr. Jahr 

(Fortsetzungsblatt) 122 2020 
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Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen: 

 

Gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung über die Bildung und Tätigkeit des Beirates für Menschen mit 

Behinderungen im Landkreis Helmstedt erstellt der Beirat eine vom Kreisausschuss zu genehmi-

gende Jahresplanung. Anhand der Jahresplanung entscheidet der Beirat über die Verwendung 5 

des jährlichen Budgets gem. § 7 Abs. 1 der Satzung in Höhe bis zu 1.000,00 EUR. 

 

Des Weiteren entscheidet der Beirat auf Basis der Jahresplanung gem. § 3 Abs. 4 Satz 3 der 

Satzung über die Genehmigung der Dienstreisen seiner Mitglieder.  

 10 

Der Beirat hat in seiner Sitzung am 14.09.2020 beschlossen, die Jahresplanung für 2021 inhalts-

gleich aus 2020 zu übernehmen, da aufgrund der Corona-Maßnahmen die Inhalte nicht umge-

setzt werden konnten. Die in der Anlage beigefügte Jahresplanung wird nunmehr zur Genehmi-

gung durch den Kreisausschuss vorgelegt. 

  15 
Die Tätigkeit des Beirats für Menschen mit Behinderungen im Landkreis Helmstedt entspricht der 
Umsetzung der Ziele der UN-Behindertenrechtskonvention. 
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Beirat für Menschen mit Behinderungen  
im Landkreis Helmstedt 

 
Die  Vorsitzende 

 
 
Geschäftsführung durch die Vorsitzende Cornelia Bosse 

 

 

Landkreis Helmstedt - Postfach 15 60 - 38335 Helmstedt 

 
An die Mitglieder 
des Kreisausschusses 
des Landkreises Helmstedt 
 
 
 
 

 

 

Bearbeitet von: 
 
Telefon:  

 
 

Vorsitzende 
Telefon: 05351/5858-17 

E-Mail: cornelia.bosse@drk-kv-he.de 
 

 

 
 

  Helmstedt, den 01.10.2020 

 
Jahresplanung 2021 

  

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Beirat für Menschen mit Behinderungen freut sich darauf auch im neuen Jahr wieder 
aktiv für die Belange von Menschen mit Einschränkungen einzutreten. Daher übersenden 
wir Ihnen unsere derzeitige Jahresplanung mit der Bitte um Zustimmung durch die Mitglie-
der des Kreisausschusses. 
 
1. Aufwendungen im Rahmen § 3 Abs. 4 der Satzung 

1.1. Sitzungen des Beirates für Menschen mit Behinderungen 
im Jahr 2020 beabsichtigt der Beirat eine Durchführung von ca. 6 Sitzungen 

1.2. Regional-Konferenzen Süd-Ost-Niedersachsen 
Die Konferenzen finden 6 mal im Jahr in Braunschweig statt 
An diesen Sitzungen nehmen teil: 
Cornelia Bosse (Vorsitzende des Beirates im LK Helmstedt) oder 
Petra Mohr (Stellvertreterin ) 
Peter Gläser (Vorsitzender im Regio-Beirat) 

1.3. Landesinklusionsrat 
eingeplant sind 3 Sitzungen (Veranstaltungsorte: Niedersachsenweit) 
an diesen Sitzungen nehmen teil: 
Cornelia Bosse oder Petra Mohr 
Peter Gläser (Vertreter des Beirates) 

1.4. Unvorhergesehene Sitzungen/Veranstaltungen 
Budget zur Entsendung von Mitgliedern bis max. 200,00 EUR 

1.5. Landeszeitung 
An diesen ca. 5 Sitzungen in Hannover nimmt teil: 
Peter Gläser als Redakteur, vorbehaltlich der weiteren Entsendung 
 

Anmerkung: Aufwendung zu 1.2, 1.3 und 1.4 können auch im Zeitraum einer kommissarischen Weiterfüh-
rung der Geschäfte bis zur Neukonstituierung entstehen. 

Anlage zur Drs. 122/2020 
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2. Aufwendungen im Rahmen § 7 Abs. 2 der Satzung 

2.1. Vorträge – Aktionen  

2.1.1. Ausstellung Cartoons Phil Hubbe 

2.1.2. Sensibilisierung in der Gesellschaft 

2.1.3. Inklusion im Vereinsleben 

2.1.4. Erbrecht/Pflegeversicherung/Kindergeld 

2.1.5. Verkehrsinfrastruktur 

2.1.6. Barrierefreiheit im Wohnungsbau 

2.1.7. Berufswahl für Jugendliche mit Behinderungen 

2.1.8. Internationaler Tag für Menschen mit Behinderungen, 03. Dezember 2021 

Für die gute Zusammenarbeit zwischen Politik, Verwaltung und den Belangen des Beira-
tes für Menschen mit Behinderungen bedanken wir uns ganz herzlich. Auch für das Jahr 
2021 wünschen wir uns weiterhin Ihre Unterstützung, denn wir benötigen „Sie“, damit  
Integration und Teilhabe von Menschen für Behinderungen gelingen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

.  
Cornelia Bosse 
(Vorsitzende) 


